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DIE MANDANTEN-INFORMATION  

DEZEMBER 2022 

 
  

 
 
Allgemeine Steuerzahlungstermine im Dezember 2022 
 
 
Montag, 12.12.2022   Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 
 
     Umsatzsteuer 
 
     Einkommensteuer 
 
     Körperschaftsteuer  
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   gegeben sein 
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Grundstücksverwaltung: Keine erweiterte Kürzung bei Verpachtung an teilweise personen-
identische GbR 
 

Wenn ein Gewerbebetrieb Grundbesitz in seinem Betriebsvermögen hält, der nicht von der Grund-
steuer befreit ist, mindert sich sein für die Gewerbesteuer relevanter Gewerbeertrag um 1,2 % des 
Einheitswerts, der zuletzt für den Grundbesitz festgestellt worden ist. Diese pauschale Kürzung soll 
eine Doppelbesteuerung des Grundbesitzes mit Gewerbesteuer und Grundsteuer abmildern. 
 

Reinen Grundstücksunternehmen, die ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten und nutzen, 
steht eine sogenannte erweiterte Gewerbesteuerkürzung zu: Sie können ihren Gewerbeertrag um 
den Teil kürzen, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt, sodass eine 
Doppelbesteuerung in vollem Umfang vermieden wird. Diese erweiterte Gewerbesteuerkürzung für 
Grundstücksunternehmen entfällt jedoch, wenn der Grundbesitz ganz oder zum Teil dem Gewerbe-
betrieb eines Gesellschafters dient. 
 

Einen solchen Fall hat der Bundesfinanzhof (BFH) jetzt bei einer grundstücksverwaltenden Kapital-
gesellschaft angenommen, die Dachflächen ihres Grundbesitzes an eine GbR vermietete, deren 
Gesellschafter teilweise auch zum Gesellschafterkreis der GmbH gehörten. Die GbR erzielte gewerb-
liche Einkünfte aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen. Die GmbH-Gesellschafter waren an der 
GbR jeweils nur mit 0,3 % beteiligt. 
 

Der BFH lehnte die erweiterte Gewerbesteuerkürzung ab und verwies darauf, dass der Grundbesitz 
zum Teil dem Gewerbebetrieb einzelner GmbH-Gesellschafter gedient hatte. Es genügt nach Ge-
richtsmeinung für den Wegfall der erweiterten Kürzung bereits, wenn nur ein Gesellschafter einer 
Personengesellschaft (hier: der GbR) zugleich Gesellschafter des überlassenden Grundstücks-
unternehmens (hier: der GmbH) ist. 
 

Hinweis: Unerheblich war für den BFH, dass die GmbH-Gesellschafter jeweils nur mit 0,3 % an der 
GbR beteiligt waren. Eine Geringfügigkeitsgrenze ist nach Gerichtsmeinung nicht zu beachten, sodass 
bereits „Zwergenanteile“ wie hier zum Entfallen der erweiterten Gewerbesteuerkürzung führen 
können. 
 
Umstrukturierung von Unternehmen: Bei Ausgliederung kann Grunderwerbsteuerbefreiung 
gegeben sein 
 

Wer ein Grundstück kauft, muss Grunderwerbsteuer bezahlen. Auch der Erwerb eines Unter-
nehmens, in dessen Betriebsvermögen sich Grundstücke befinden, ist i.d.R. grunderwerb-
steuerpflichtig. Allerdings kann es von dieser Regelung Ausnahmen geben. So können, auch wenn  
ein Unternehmen umstrukturiert wird, die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung gegeben sein. 
Das Finanzgericht Münster (FG) musste in einem Fall entscheiden, ob diese Voraussetzungen 
vorlagen. 
 

Auf die Antragstellerin, eine GmbH, war im Zuge einer Ausgliederung zur Neugründung das Einzel-
unternehmen eines im Handelsregister eingetragenen Kaufmanns übertragen worden. Im Be-
triebsvermögen des Einzelunternehmens befanden sich neben Miteigentumsanteilen an Grund-
stücken auch Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die ebenfalls Grundbesitz besaß.  
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Die Ausgliederung wurde ins Handelsregister eingetragen. Der Grunderwerbsteuerbescheid nimmt 
auf den als „Kaufvertrag“ bezeichneten Ausgliederungsvertrag und dessen Datum Bezug; die nach-
folgende Handelsregistereintragung wird nicht erwähnt. 
 
Der Antrag der GmbH auf Befreiung von der Grunderwerbsteuer erwies sich als begründet. Nach 
Ansicht des FG war der Bescheid noch hinreichend bestimmt, die Bezeichnung „Kaufvertrag“ jedoch 
eine offenbare Unrichtigkeit. Die im Rahmen der Ausgliederung erfolgte Übertragung von Grund-
stücken aus dem Eigentum des Einzelkaufmanns auf die Antragstellerin und die Übertragung der im 
Eigentum der Tochtergesellschaften der GmbH stehenden Grundstücke erfüllen jeweils einen 
eigenen grunderwerbsteuerbaren Tatbestand. Allerdings sind diese Übertragungen nach dem Gesetz 
von der Grunderwerbsteuer befreit. Die Anwendung der Steuerbefreiung ist nicht deshalb aus-
geschlossen, weil ein Einzelunternehmer beteiligt war. „Unternehmen“ im Rahmen des Gesetzes sind 
alle wirtschaftlich tätigen Rechtsträger. Hätte der Gesetzgeber bestimmte Verschmelzungen von der 
Befreiung ausnehmen wollen, hätte er dies im Gesetz erwähnen müssen. Die Beteiligung an der 
abhängigen Gesellschaft muss auch nicht im Betriebsvermögen gehalten werden. 
 

Besuch vom Finanzamt: Unangekündigte Wohnungsbesichtigung kann rechtswidrig sein 
 
Wenn jemand vom Finanzamt ohne Ankündigung an Ihrer Tür klingelt, können Sie den Zutritt zur 
eigenen Wohnung verweigern, wenn keine gerichtliche Anordnung vorgelegt wird. Gleichwohl kann 
der Überraschungseffekt dazu führen, dass die Bewohner den Zutritt auch ohne Anordnung ge-
währen. 
 

Dass eine unangekündigte Wohnungsbesichtigung trotz Einwilligung der Bewohner rechtswidrig sein 
kann, zeigt ein neuer Fall des Bundesfinanzhofs (BFH), bei dem eine Geschäftsführerin einen Über-
raschungsbesuch von ihrem Finanzamt erhielt. Sie hatte in ihrer Einkommensteuererklärung zuvor 
die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer abgesetzt und eine Wohnungsskizze eingereicht, in der 
die Bezeichnung des Raums „Schlafen“ handschriftlich in „Arbeit“ abgeändert worden war. Der 
Sachbearbeiter vom Finanzamt wurde misstrauisch, da laut Skizze zum Schlafen nun kein Raum mehr 
zur Verfügung stand. Er schaltete daraufhin einen hausinternen „Flankenschutzprüfer“ ein, der 
Beamter der Steuerfahndung war. Dieser klingelte wenige Tage später (unangekündigt und ohne 
gerichtliche Anordnung) an der Wohnungstür der Geschäftsführerin und wurde von ihr herein-
gelassen. Die Überprüfung der Räume ergab, dass das abgesetzte Arbeitszimmer tatsächlich ein 
Arbeitszimmer war und für das Schlafen ein anderer Raum zur Verfügung stand, der in der Woh-
nungsskizze gar nicht eingezeichnet war. 
 

Der BFH entschied, dass die unangekündigte Wohnungsbesichtigung des Finanzamts rechtwidrig war, 
da die Geschäftsführerin bei der Aufklärung des Sachverhalts zuvor mitgewirkt hatte. Eine 
Besichtigung der Wohnung eines mitwirkungsbereiten Steuerzahlers zwecks Überprüfung des 
häuslichen Arbeitszimmers ist erst dann erforderlich, wenn die bestehenden Unklarheiten nicht mehr 
durch weitere Auskünfte oder andere Beweismittel (z.B. Fotografien) sachgerecht aufgeklärt werden 
können. Der BFH verwies darauf, dass der im Grundgesetz verbürgte Schutz der Unverletzlichkeit der 
Wohnung zu beachten ist. Dies gilt auch dann, wenn der Steuerzahler – wie im Urteilsfall – der 
Besichtigung zugestimmt hat und deshalb kein schwerer Grundrechtseingriff vorliegt. 
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Hinweis: Die Ermittlungsmaßnahme war auch deshalb rechtswidrig, weil sie von einem Steuer-
fahnder und nicht von einem Mitarbeiter der Veranlagungsstelle des Finanzamts durchgeführt 
worden war. Denn das persönliche Ansehen des Steuerzahlers kann nach Gerichtsmeinung dadurch 
gefährdet werden, dass zufällig anwesende Dritte (z.B. Besucher oder Nachbarn) den Eindruck 
gewinnen, dass gegen den Steuerzahler strafrechtlich ermittelt wird. 
 
 
 
Insolvenz des Abrechnungsdienstleisters: Berichtigung des geschuldeten Umsatzsteuerbetrags? 
 

Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) hat sich mit der Möglichkeit der Berichtigung eines 
geschuldeten Umsatzsteuerbetrags bei Insolvenz des Abrechnungsdienstleisters befasst. Fraglich 
war, ob eine Apotheke den geschuldeten Umsatzsteuerbetrag berichtigen kann, wenn über das 
Vermögen des von ihr für Abrechnungszwecke mit den gesetzlichen Krankenkassen beauftragten 
Dienstleisters das Insolvenzverfahren eröffnet wird, bevor dieser das von den Krankenkassen an ihn 
überwiesene Entgelt an die Apotheke weitergeleitet hat. 
 

Geklagt hatte eine Apotheke, die den gesetzlichen Krankenkassen Arznei- oder Heilmittel liefert, 
welche die Versicherten als Sachleistungen erhalten. Die Apotheke schloss mit einer GmbH einen 
Vertrag zur Übernahme der Abrechnungstätigkeit und des Einzugs von Rezeptforderungen. Auf 
dieser Basis rechnete die GmbH mit den Krankenkassen ab. Sie übernahm den Forderungseinzug in 
ihrem Namen auf Rechnung der Apotheke, erhielt von den Krankenkassen die Zahlungen für die 
Arzneimittellieferungen und teilte der Apotheke den Zahlungseingang mit. 
 

Die Apotheke berechnete die Umsatzsteuer nach vereinbarten Entgelten. In ihren monatlichen 
Voranmeldungen berücksichtigte sie die noch offenen Restzahlungen für August und September 
2020 abzüglich der darauf entfallenden Umsatzsteuer. Bevor die GmbH diese Restzahlungen an die 
Apotheke weiterleiten konnte, wurde über ihr Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet. Die 
Apotheke legte gegen die Umsatzsteuervoranmeldungen für August und September 2020 Einspruch 
ein und trug vor, dass die Restzahlungen uneinbringlich geworden seien. Das Finanzamt vertrat 
jedoch die Auffassung, dass das Entgelt aufgrund der Abtretung der Ansprüche gegen die Kranken-
kasse an die GmbH der Apotheke zuzurechnen und daher nicht uneinbringlich sei. 
 

Dem folgte auch das FG. Die Krankenkasse habe die Gegenleistung vereinbarungsgemäß an die 
GmbH gezahlt. Das Entgelt sei daher nicht uneinbringlich. Die Leistungsverhältnisse zwischen der 
Apotheke und den Krankenkassen sowie zwischen der Apotheke und der GmbH seien grundsätzlich 
getrennt zu betrachten. Die Umsatzsteuer sei mit den Lieferungen für die Krankenkasse an deren 
Versicherte entstanden. Die Abtretung der Ansprüche an die GmbH ändere daran nichts. Zum 
Zeitpunkt der Zahlung der Krankenkasse an die GmbH sei der Anspruch der Apotheke auf die 
Gegenleistung erloschen. Die Apotheke habe das vereinbarte Entgelt vereinnahmt. 
 

Hinweis: Die Revision ist beim Bundesfinanzhof anhängig. 
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Neue Verdienstgrenze 520 € bei Minijobs 
 

Minijobber können seit dem 01.10.2022 bis zu 520 € im Monat verdienen, also 70 € mehr als bisher. 
Diese Erhöhung geht auf das im Sommer verabschiedete Mindestlohnerhöhungsgesetz zurück. 
Zugleich stieg zum 01.10.2022 der Mindestlohn von 10,45 € auf 12,00 € pro Stunde. 
 

Aufgrund der Anhebung der monatlichen Verdienstgrenze führt der erhöhte Mindestlohn nicht dazu, 
dass Minijobber ihre Arbeitszeit reduzieren müssen, um mit ihren „teureren“ Arbeitsstunden 
innerhalb der monatlichen Obergrenze zu bleiben. Sie können (wie bisher) rund zehn Stunden pro 
Woche arbeiten, ohne die neue Verdienstgrenze zu überschreiten (43,33 Stunden im Monat). 
Verdienen sie mehr als den Mindestlohn von 12 €, reduziert sich die Stundenzahl entsprechend. 
 
Hinweis: Gesetzlich geregelt ist nun auch, dass der Minijobstatus künftig nicht mehr gefährdet ist, 
wenn der Mindestlohn weiter steigt. Die Verdienstgrenze wurde dynamisch angepasst. Wird der 
Mindestlohn angehoben, steigt also auch die Minijobgrenze. 
 

Minijobber dürfen in einzelnen Monaten des Jahres auch mehr als 520 € verdienen, wenn insgesamt 
für das Arbeitsjahr durchschnittlich die Verdienstgrenze eingehalten wird. 
 

Ein Minijob hat vor allem steuerliche Vorteile, da nur 2 % pauschale Lohnsteuer fällig werden, die 
i.d.R. der Arbeitgeber übernimmt. Minijobber müssen zudem keine Beiträge für Kranken-, Pflege- 
und Arbeitslosenversicherung zahlen. Nur für die Rentenversicherung müssen sie einen Teil der 
Beiträge selbst übernehmen. Sie können sich allerdings von den Pflichtbeiträgen befreien lassen. Und 
zu guter Letzt muss der Verdienst aus einem Minijob bei gewählter pauschaler Lohnversteuerung 
nicht in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. 
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